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Entwicklung der kinder- und
jugendpsychiatrischen Forensik
in Österreich

Dieser Übersichtsartikel bietet
einen Disskussionsbeitrag zum wei-
ten Feld der diagnostischen und
forensischen Begutachtung von Reife
und Delinquenz i. R. der Kinder- und
Jugendpsychiatrie. Darüber hinaus
werden Fagen zu Misshandlung und
sexuellem Missbrauch sowei zur
Begutachtung von Schmerzens- und
Pflegegeldansprüchen behandelt.

Developements in Forensic Child
and Adolescent Psychiatry in
Austria

The wide field of diagnostic and
forensic assessment is discussed with
regard to maturity and delinquency.
More over sexual and physical abuse,
divorce problems, victim’s compen-
sation for pain and suffering and 

allowance for handicapped are con-
sidered.

1950 ist als Geburtsjahr der Kin-
der- und Jugendneuropsychiatrie
Österreichs anzusetzen. Mit diesem
Gründungsjahr haben auch deutsch-
sprachige Kinder- und Jugendpsychi-
ater den Grundstein für die forensi-
sche Kinder- und Jugendpsychiatrie
gelegt. Exemplarisch seien die
Namen Stutte (Marburg), Lempp
(Tübingen), Müller-Küppers (Heidel-
berg), Schönfelder (Hamburg), Cor-
boz (Zürich) und Spiel (Wien)
genannt.

Die Quellströme der forensischen
Kinder- und Jugendpsychiatrie um-
faßten die Psychopathologie, die
Sonder- und Heilpädagogik, die Ent-
wicklungspsychologie, die Einflüsse
der psychotherapeutischen Schulen
und rechtlich die Strafprozeßordnun-
gen, das Strafgesetzbuch, sowie das
Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch.
Anleihe wurde primär an der allge-
mein psychiatrischen Forensik ge-
nommen. Es zeigte sich bald, dass
Fragen der kinder- und jugendpsychi-
atrischen Forensik völlig andere
Dimensionen annehmen mussten.
Allem voran stand die Entwicklungs-
psychologie mit den Fragen nach der
Reifebestimmung. Dem folgten Fra-
gen nach der jeweiligen Einsichtsfä-
higkeit und der daraus ableitbaren
Befähigung, nach der gewonnenen
Einsicht zu handeln. Dazu war es not-
wendig, die entsprechende kinder-
und jugendpsychiatrische Psychopa-

thologie zu berücksichtigen. Die Er-
kenntnisse aus der Entwicklungspsy-
chopathologie und im speziellen Fall,
der österreichischen Sichtweise, der
Persönlichkeitsentwicklungsstörung
(W.Spiel) rundeten die Diagnostik für
die Grenzbereiche von Jugendwohl-
fahrt zu Jugendgerichtsbarkeit ab.

Neben den strafrechtlichen Frage-
stellungen der Verantwortlichkeit von
Jugendlichen, kam in der forensi-
schen Kinder- und Jugendpsychiatrie
die Zeugenbefragung, im Sinne von
Glaubwürdigkeitsbegutachtung hin-
zu. In der Folge dann auch die Zivil-
gerichtsbarkeit, ob und in welchem
Umfang Zeugen als schutzwürdige
Opfer Rechtsansprüche haben.

Ein Kernthema der kinder- und
jugendpsychiatrischen Forensik sind
Obsorge- und Besuchsrechtsfragen,
in denen Befund und Befindlichkeit
der Kinder ebenso in die Begutach-
tung einfließen, wie auch die erwach-
senenpsychiatrischen Kriterien der
Psychopathologie und der Erzieh-
ungssuffizienz der Eltern.

Eine Erweiterung in der kinder-
neuropsychiatrischen Begutachtung
ergab sich in dem Bereich der
Schmerzengeldbegutachtung, die
sich sowohl auf körperliche, als auch
auf seelische Schmerzen erstreckte
und neben dem Pflegschaftsgutach-
ten, gewann auch die Pflegegeldbe-
gutachtung bei Behinderung mehr
und mehr an Bedeutung.
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Nicht zu vernachlässigen sind die
Fragen der Anhaltung von Kindern
und Jugendlichen bei psychiatrischen
Erkrankungen gegen deren Willen
und am Rand zu erwähnen sind, unter
anderem, Namensrechtsänderungen -
bei gewünschten Adoptionen, aber
auch Waffengesetzfragen - bei straf-
fälligen Jugendlichen und bisweilen
Zivilgerichtsverfahren mit Fragestel-
lungen, die dem Sachverständigen
nahezu hellseherische Fähigkeiten
abverlangen.

Reifebegutachtung

In der Kinder- und Jugendpsychi-
atrie sind unter Berücksichtigung der
Genderfrage die körperliche, die
intellektuelle, die emotionale und die
soziale Reife zu bestimmen. Diese
Dimensionen gelten sowohl bei der
Fragestellung, in der Deliktverant-
wortlichkeit bei Jugendlichen, als
auch bei der Zeugenbefragung von
Kindern, vor allem im Zusammen-
hang mit dem sexuellen Mißbrauch.

In Fragen der Deliktverantwort-
lichkeit ist die intellektuelle Befähi-
gung zur Assoziationsfähigkeit und
zur Antizipationsfähigkeit zu prüfen.
Dabei handelt es sich um die Ein- und
Voraussicht zwischen Handlung und
Folgen. Die emotionale Reife ist vor
allem im Hinblick auf gemütsmäßige
Abhängigkeiten und des Entwik-
klungsstandes in der Pubertät und der
Adoleszenz aufgrund ihrer starken
Schwankungsbreite zu beurteilen.
Die soziale Reife wird durch die
Frage der moralischen Urteilsfähig-
keit und des gebildeten Gewissens zu
beantworten sein.

Besonders schwierig wird es, in
der Beurteilung der Deliktverant-
wortlichkeit, wenn z.B. im Zivilver-
fahren die Frage gestellt wird, ob
zwei 13-jährige Kinder, die eine Feu-
ersbrunst ausgelöst haben, schließlich
als 18-jährige zu begutachten sind, ob

sie 5 Jahre zuvor, die Tragweite ihres
Zündelns erfassen konnten.

Wesentlich für die kindliche
Reifebestimmung bei sexuellem
Missbrauch ist es, den körperlichen
Entwicklungsstand zum Zeitpunkt
der Tathandlungen festzustellen, da
dies Rückschlüsse auf das Täterprofil
zuläßt. In der intellektuellen Reifebe-
stimmung ist es ganz wesentlich, ob
das Kind noch in der magisch-animi-
stischen Phase der Märchenwelt einer
Verführung erlegen ist, oder der Täter
das reale Neugierverhalten des Schul-
kindes ausgenützt hat. Auch die Fra-
gen der Befähigung Geheimnisse
bzw. Versprechen bei sich behalten zu
können, unterliegt der Reifebeurtei-
lung. Im emotionalen und im morali-
schen Bereich gilt es, entwicklungs-
psychologische Kriterien zu ergrün-
den, um die Aussagefähigkeit (in-
haltlich) und Aussagetüchtigkeit
(semantisch) eines Kindes oder eines
Jugendlichen qualifizieren zu kön-
nen. In der Aussagefähigkeit sind
Suggestibilität, Detailgenauigkeit,
Wahrnehmungs-, Behaltens-, Erinne-
rungs- und Wiedergabefähigkeit zu
prüfen. In der Aussagetüchtigkeit
geht es vor allem um die verbale Aus-
drucksfähigkeit, in Eigenständigkeit,
in eigenen Worten, lebensaltertypisch
Formuliertes und tatsächlich Erlebtes
mit Detailtreue entsprechend ausfor-
mulieren zu können.

Diskretions- und Disposi-
tionsbeurteilung bei straf-
fällig gewordenen Jugend-
lichen

Neben der Reifebegutachtung ist
bei jugendlichen Straftätern psycho-
pathologisch zu erheben, in welchem
biopsychosozialen Zustand sich der
Jugendliche zum Deliktzeitpunkt,
wie auch nachfolgend, befunden hat
und in welchem Zustand er seine
Angaben und Aussagen vor der Poli-
zei, den KriminalbeamtInnen, den
UntersuchungsrichterInnen bzw. den

VerhandlungsrichterInnen abgegeben
hat. Hier ist vor allem auf die Kon-
gruenz der Aussagen zu achten. Wie es
dem Strafgesetzbuch entspricht, sind
Nerven-, Geistes- und Gemütskrank-
heiten zu erheben, wie allfällige sonsti-
ge seelische Störungen. Unter letztere
wird der rechtsrelevante Schwachsinn-
zustand, Einfluß von bewußtseinsver-
ändernden Substanzen wie Alkohol-,
Drogen- oder Tabletteneinfluß bzw.
Abhängigkeit verstanden. Auch ist es
zu prüfen, ob unter andere gleichwer-
tige seelische Störungen Persönlich-
keitsentwicklungsstörungen bzw. Er-
krankungen aus dem neurotischen 
Formenkreis vorliegen, die den Krank-
heitswert der obgenannten schweren
psychiatrischen Erkrankungen erreicht.
Besonders schwierig stellen sich diese
Fragen dann, wenn Grenzflächen von
Unreife und Krankheit überschritten
werden.

Beispielhaft seien Tötungsdelikte
durch Jugendliche herausgehoben.
Jugendliche Mütter geraten oft durch
Geheimhaltung ihrer Schwanger-
schaft in extreme seelische Not und in
Panik und gehören damit zu einer
Höchstrisikogruppe. Wenngleich der
Gesetzgeber, der Gebärenden einen
besonderen Ausnahmezustand zu-
gesteht, so muss bei extrem jungen
Müttern der Ausnahmezustand von
jugendpsychiatrischer Seite besonde-
re Berücksichtigung finden. 

Tötungsdelikte bzw. schwere
Gewalthandlungen durch adoleszente
Männer sind häufig sexualentwik-
klungspsycho-pathologisch zu durch-
leuchten, da Tragweitenabschätzun-
gen der Handlungen oft kaum noch
gelingen und die Vorstellungen zu
einem Sexualerlebnis zu kommen,
meist peergroupsozialabhängig ent-
stehen. Tötungsdelikte von Jugend-
lichen begangen an ihren Eltern, sind
nach Ausschluss von Erkrankungs-
kriterien auch unter familien- und
sozialdynamischen Gesichtspunkten
für die gutachterliche Motivations-
analyse heranzuziehen.
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Grenzbereiche zwischen
Jugendwohlfahrt und Ju-
gendgerichtsbarkeit in der
kinder- und jugendpsychia-
trischen Forensik

Das unmündige Kind fällt nicht in
die Strafgerichtsbarkeit, sondern ist
auch bei Einsichtsfähigkeit in delin-
quentes Verhalten, unter die Verant-
wortlichkeit des Jugendwohlfahrts-
trägers zu stellen. Besonders im
Übergangsbereich zum minderjähri-
gen Jugendlichen, ab Erreichen des
14. Lebensjahres, stellt sich aber für
die Strafjustiz die Frage nach der
Reifebegutachtung. In den derzeit
laufenden Großuntersuchungen zwi-
schen der Stanford-University (H.
Steiner) und der Wiener Medizini-
schen Universität (Belinda Plattner
et. egf. Autor) zeigen sich in den
Rohergebnissen der jugendlichen
Strafhäftlinge, dass viele der Kli-
scheevorstellungen der Bevölkerung
verifiziert werden können. Neben der
niederen Schichtsspezifität fallen
kinderpsychopathologische Aspekte
der Persönlichkeitsentwicklungs-
störung, Lern- und Schulschwierig-
keiten, oftmalige Kinderdelinquenz,
Substanzabhängigkeiten, häufige 
Polizeikontakte innert der Herkunfts-
familie, sowie straffällig gewordene
Anverwandte auf. In diesem Bereich
wird es in Hinkunft verstärkt Aufgabe
der Jugendwohlfahrt sein müssen,
Präventivarbeit zu leisten, um dem
Satz A. Eichhorns aus den 30iger Jah-
ren des vergangen Jahrhunderts zu
entsprechen „Wer Kindern Paläste
baut, reißt Gefängnismauern nieder.“
In die Gutachtenspraxis wird daher
auch Prognoseerstellung einfließen
müssen. Entsprechende Resozialisie-
rungsmassnahmen bzw. sogar Reha-
biliatationsbemühungen werden gut-
achterliche Bedeutung gewinnen. 

Kindliche Zeugenbegut-
achtung in Mißhandlungs-
und Mißbrauchsfragen

Als Grundsatz gilt, dass kindliche
Zeugenaussagen je näher sie zeitlich
am kriminellen Geschehen getroffen
werden, um so höher valide sind.
Dabei ist es gleichgültig, ob es sich
um die Zeugenschaft der Beobach-
tung z.B. eines Verkehrsunfalles han-
delt, oder um Mißhandlungs- und/
oder Missbrauchserfahrungen.

Die Glaubwürdigkeit eines kind-
lichen bzw. jugendlichen Zeugens ist
ausschließlich eine Frage der Beweis-
würdigung des Gerichtes. Auch wenn
umgangssprachlich „Glaubwürdig-
keitsgutachten“ in Diskussion stehen,
so kann es immer nur eine Begutach-
tung nach entwicklungspsychologi-
schen, psychopathologischen, kogni-
tiven, wie auch emotional-sozialen
Einstufungen geben. Dies gilt für das
vertretene Fachgebiet der Kinder-
und Jugendpsychiater. Aussage-
psychologische Gutachten, wie sie in
der Bundesrepublik Deutschland
usus sind und in Österreich immer
wieder gefordert werden, sind in
Österreich gegenwärtig  unüblich, da
bisher die gerichtlichen Auftraggeber
nicht von der, in der Bundesrepublik
gepflogenen Nullhypothese ausge-
hen. Unter dieser versteht man, dass
die Wahrhaftigkeit einer Aussage
ergründet werden muss, indem man
davon ausgeht, dass das Kind
Unwahres von sich gibt. Die in Öster-
reich übliche Vorgangsweise geht
aber davon aus, dass primär das Kind
Beobachtetes, Erfahrenes und Erleb-
tes subjektiv ehrlich erzählt und es
die Aufgabe des Sachverständigen
ist, diese  Ehrlichkeit allfällig zu
erschüttern. Vor allem sollen Pseudo-
logien, also Erfundenes, Erdachtes
und Phantasiertes das für wahr gehal-
ten wird, in Abhängigkeit vom Ent-
wicklungsalter,  relativiert bzw. zu
falsifiziert werden.

Obsorge- und Besuchs-
rechtsfragen in der kin-
der- und jugendpsychia-
trischen Forensik

Mit zunehmenden Scheidungsra-
ten in Prozenträngen von 40–60 %,
der in Österreich in den letzten 10
Jahren geschlossenen Ehen, nimmt
der Anteil an Obsorgeverfahren zu.
War bis 2001  die getrennte Obsorge
mit Zuteilung an einen Elternteil
usus, so erwuchs in der letzten Legis-
laturperiode die gemeinsame Obsor-
ge in Gesetzeskraft. Diese Entschei-
dung war nicht unumstritten, wurde
aber durch die Erläuterung, dass ein
„Heim 1. Ordnung“  festgelegt wer-
den muss, entschärft. Pflegschafts-
gutachten haben grundsätzlich nach
umfassender Lebens- und Sozialsi-
tuation, die der Scheidung vorange-
hende Familiendynamik und Interak-
tion zwischen dem Kind und den
Elternteilen in der Befundung zu
umfassen. Beide Elternteile sind auf
ihre Erziehungssuffizienz zu prüfen
und die Kinder sind lebensalter-
typisch zu untersuchen, um ihre Prä-
ferenzen auszuloten und ihre Mei-
nung darzustellen. Ab dem 10.
Lebensjahr ist ein Kind, das sich nor-
mal reif entwickelt hat, nicht nur
anzuhören, sondern seine Meinung
ist zu berücksichtigen. Zwischen dem
12. und 14. Lebensjahr ist dem Kind
ein Mitspracherecht einzuräumen, da
ab dem 14. Lebensjahr jeder Minder-
jährige, seinen Aufenthaltsort bei
einem Elternteil, frei entscheiden
kann.

Auch ohne des Gesetzes der
gemeinsamen Obsorge, wäre es wohl
auf Verordnungswege möglich gewe-
sen, die wesentlichen Interessen des
nicht obsorgeberechtigten Elternteils
abzusichern. Dazu gehören Informa-
tion über Krankheitszustandes des
Kindes mit allfälligen Spitalsaufent-
halten, Kindergarten bzw. Schulaus-
wahl, Nachweis von Schulerfolgen
und Anteilnahme an lebensaltertypi-
schen, kulturspezifischen Lebenser-
eignissen.
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Bezüglich des Besuchsrechtes
sollte unter Bedachtnahme der Er-
ziehungssuffizienz ein optimales
Kontaktkontingent ermöglicht wer-
den. So ist im optimalen Falle ein 
14-tägiges Wochenendbesuchsrecht
von Freitag abends bis Sonntag
abends, oder von Samstag morgens
bis Montag morgens einzurichten.
Günstig wäre ebenso ein Halbtag
zwischen den Wochenenden, alter-
nierend geteilte Weihnachtsferien,
sowie alternierend Semester- und
Osterferien und 3 Urlaubssommer-
wochen.

Elterliche Erziehungssuffizienz
ist gegeben, wenn keine Nerven-,
Geistes- oder Gemütskrankheiten
oder andere gleichwertige seelische
Störungen eines Elternteils vorliegt.
Es darf auch kein Hinweis auf Alko-
hol-, Drogen- oder Tablettenabhän-
gigkeit aufzufinden sein, und keine
Kriminalität oder grob liederlicher
Lebenswandel vorliegen, der die
Erziehungsfähigkeit beeinträchtigt.
Geübte Praxis der Sachverständigen
ist es, mit Familienrichtern zusam-
menzuarbeiten. Die Qualität der Gut-
achterarbeit wird derzeit in einer
österreichweiten Studie zu erfassen
versucht. 

Schmerzengeld und Pfle-
gegeldbegutachtungen in
kinder- und jugendpsychi-
atrischen Forensik

Seelisches Schmerzensgeld war
bis vor wenigen Jahren ausschließlich
im Kombination mit körperlichen
Schmerzen zugestanden worden. Ein
Autobusunfall, bei dem eine beglei-
tende Großmutter mittelgradig ver-
letzt wurde, hingegen der 6-jährige
Knabe körperlich unversehrt geblie-
ben ist, führte zu einer der ersten see-
lischen Schmerzengeldzumessung im
Zivilverfahren. Der normal gereifte
Knabe regredierte, aufgrund des erlit-
tenen Schocks auf das Zwei-Jahres-
Niveau mit Angst- und Panikreak-

tion, Enuresis und massiven Ein- und
Durchschlafstörungen. Hier wurde
seelisches Schmerzengeld zuerkannt,
da er seelische Unbill erleben musste.
Von diesem Urteil weg, sind mehr
und mehr seelische Schmerzengeld-
urteile in Analogie zum körperlichen
Schmerzengeldkatalog getroffen
worden. In diesem Bereich ist der
akute Schockzustand, pathologische
Erlebnis- und Belastungsreaktionen,
weiters mittelfristig und längerfristi-
ge Angst- und Panikreaktionen mit
entsprechender Beurteilung von
psychosomatischen, wie auch vegeta-
tiven Reaktionen zu werten. Diese
Qualifikationskriterien gelten auch
für Misshandlungs- und Miss-
brauchserlebnisse, die selbstver-
ständlich ebenfalls mit psychischen
Leid verbunden sind. Spätschäden
und Dauerfolgen bedürfen vor allem
im Hinblick auf spätere Therapieer-
fordernisse der Würdigung. Da die
Justiz üblicherweise den Schmerzen-
katalog nach – sehr stark – stark –
mittelstark und leicht, gerafft auf den
24 Stundentag  anfordert, wurde vom
Endestgefertigten folgende Formel
entwickelt:

xh . yd = z
24

Diese Berechnung bedeutet, dass
die tägliche Schmerzstundenanzahl
(auch nächtliche Schlafstörungen
sind zu berücksichtigen) mit der
Anzahl der Tage, an denen Schmerz-
stunden einzuschätzen waren, multi-
pliziert wird. Die Summe dieser
Stundenanzahl ist durch 24 zu divi-
dieren, woraus sich die, auf 24 Stun-
den gerafften Tage ergeben.

Pflegegeldbegutachtung gehört
zu den besonders sensiblen Bereichen
in der Begutachtungspraxis, hat man
schließlich in der Entwicklung des
Gesetzes auf die Kinder- und Jugend-
lichenbegutachtung einfach verges-
sen. Weiterhin werden den Sachver-
ständigen von den Sozialgerichten
Pflegegeldkataloge vorgelegt, in
denen die Fragestellungen nach der

Nahrungsbeschaffung, der Befähi-
gung sich selbst zu versorgen und den
Wohnraum beheizen zu können, ge-
stellt werden. Auch wird die Befähi-
gungsdifferenz zwischen einem
behinderten Kind und einem gleich-
altrigen normal entwickelten Kind zu
erheben, verlangt und daraus werden
ausschließlich die im Pflegegeld-
katalog vorgesehenen Stundeneinhei-
ten für medizinische Unterstützung
und Pflegehandlungen wie Katheteri-
sierung, Windeln, Anus-praeter-
Pflege udgl. addiert. Danach wird
nach 7-stufiger Skala das monatliche
Pflegegeld errechnet. Jedwede Trai-
ningsaufwendung, wie z.B. elterliche
lo-gopädische, phsyiotherapeutische
oder ergotherapeutische Maßnah-
men, die in Hinkunft eine Verbesse-
rung und damit pro ad futuro eine
Pflegegeldreduktion erwarten lassen,
werden nicht aufgenommen. Die zur
Approbation eingereichte medizini-
sche Dissertation von Tina Gott-
schaller setzt das 3-stufige deutsche
System einem Entwicklungsstufensy-
stem des Autors mit der derzeitigen
Praxis in Relation. Die Ergebnisse
werden für eine Änderung der derzeit
gehandhabten Praxis unter Mini-
mierung des Gutachteraufwandes
sprechen.

Andere forensische Frage-
stellungen in der kinder-
und jugendpsychiatrischen
Forensik

Adoptions- und Namensände-
rungsgutachten fallen zwar häufig in
den Bereich der Obsorgeverfahren,
beispielhaft möge aber eine Causa
dienen, die die Komplexität dieser
Fragen darstellt. 

Ein im 4. Lebensjahr adoptiertes
Kind wächst in einer Akademiker-
familie heran. 

Anfänglich fallen Schulschwie-
rigkeiten mit geringer Leistungsmo-
tivation auf. Ab dem 11. Lebensjahr
tritt häufiges Schulstürzen und Be-
ginn einer kleinkriminellen Karriere
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auf. Jugendamtsinterventionen, psy-
chologische Untersuchungen, Auf-
enthalte in heilpädagogischen und
kinderpsychiatrischen Einrichtungen,
eine Unterbringung bei einer, in
einem anderem Bundesland lebenden
Großmutter, schließlich ein Versuch
in einer Pflegefamilie und nach
Unterbringung in einer Wohngemein-
schaft, der letzte Versuch in einem
Heim für schwererziehbare Kinder
finden statt. Schließlich erfolgt von
Seiten der Adoptiveltern eine Klage
gegen den adoptionsorganisierenden
Sozialarbeiter, gleichsam nach dem
Produkthaftungsgesetz ein Kind
bekommen zu haben, das nicht den
Erwartungen entspricht. Schließlich
kommt es zum Antrag auf Aufhebung
der Adoption, mit der Rückforderung,
der in den Knaben bis zu seiner Ado-
leszenz investierten Kosten. 2 Ge-
richtsverfahren forderten, mit unter-
schiedlichen Fragestellungen, Gut-
achten aus dem kinder- und jugend-
psychiatrischen Bereich.

Ein völlig anderer Bereich sind
die Waffengesetzgutachten, deren
Notwendigkeit dann gegeben ist,
wenn psychische und soziale Unzu-
verlässigkeit eines jungen Menschen
aufgrund einschlägiger Gewaltdelikte
bzw. Drogenabhängigkeit gegeben ist
und daher Gefahr besteht, dass auf-
grund mangelnder Hemm-, Brems-,
Kontroll- und Steuermechanismen,
Gefahr für Leib und Leben anderer
im Verzug ist. Auch hier gilt es die
Reife und die Psychopathologie zum
sozialen Lebensraum des Jugend-
lichen in Beziehung zu setzen. 

Ein in diesem Artikel nicht spe-
ziell angeführter Gutachtensbereich
sind die Anhalteverfahren, wenn
Selbst- oder Fremdgefährdung bei
Kinder- bzw. Jugendlichen vorliegen.
Diese sind, aufgrund der kinderpsy-
chiatrischen Diagnostik und ärzt-
lichen Tragweiteabschätzung, Grund-
disziplin in der Ausbildung zum
Facharzt für Kinder- und Jugend-
psychiatrie.

Bilanz der Kinder- und 
jugendpsychiatrischen Fo-
rensik

In den letzten 15 Jahren haben
Kinder- und Jugendneuropsychiater,
in Zusammenarbeit mit klinischen
Psychologen, im Fachbereich des
Kindes- und Jugendalters enorme
Veränderungen als Konsulenten und
als aktiv Tätige in der Verantwortung
für Kinder und Jugendliche erreicht.
Im Rahmen der Strafprozessordnung
wurde bei Gericht die kontradiktori-
sche Befragung (Videobefragung)
des Opfers in absente des Täters
generell eingeführt und in Wien
wurde die videographische Opfer-
befragung durch die Kriminalbeamt-
Innen, zur Routine erhoben.

Im Rahmen der Sorgerechtsver-
fahren wurde bei aller Kritik an der
gemeinsamen Obsorgeregelung der
Begriff des „Heimes 1. Ordnung“
festgeschrieben. Aufgrund mißlicher
Vorfälle bei Kindesabnahmen hat
eine multiprofessionelle österreich-
weit beschickte Arbeitsgruppe im
Justizministerium Änderungen in der
Kindesabnahme bei Obsorgeverfah-
ren, unter Berücksichtigung des
Kindeswohles erarbeitet.

Eine Studie zur Erfassung der
Qualität von kinderpsychiatrischen-
und kinderpsychologischen Pfleg-
schaftsgutachten ist derzeit in Arbeit. 

Der Opferschutz und die Prozess-
begleitung für Kinder mit der Bemü-
hung von Herabminderung von
Angst, greift mehr und mehr Platz.
Die gezielte Medien- und Öffentlich-
keitsarbeit in Fragen der Mißhand-
lung und des Mißbrauchs hat einer-
seits Änderungen in der medialen
Berichterstattung nach sich gezogen
und die Zivilcourage der Bevölke-
rung angehoben, sowie die Würde der
Betroffenen deutlich verbessert. Die
drei Viktimisierungsstufen Opfer zu
sein, verhörgleich befragt zu werden
und bei in dubio Verfahreneinstellun-

gen als Lügner hingestellt zu werden,
sind gemildert worden. 

Wissenschaftlich, sind in Öster-
reich, Untersuchungen über jugend-
liche Strafgefangene und ihre Anam-
nese, die Bedingungen der jugend-
lichen Strafhaft und der Resozialisie-
rung bzw. Rehabilitation im Gange. 

In der Pflegegeldbegutachtung
wird, aufgrund einer medizinischen
Dissertation, ein erneuter Vorstoß zu
einer Gesetzesänderung in die Wege
zu leiten sein. 

Im Rahmen der Obsorgeverfahren
werden Katamnesen über abgelaufe-
nen Verfahren und die Validität der
Begutachtungen durchleuchtet. Über
die Güte von Aussagekraft, von
„Glaubwürdigkeitsgutachten“ wur-
den Diplomarbeiten und Dissertatio-
nen erstellt.

All diese erarbeiteten bzw. künf-
tig zu erarbeitenden Erkenntnisse
fließen permanent in die Überlegun-
gen unseres Sozialstaates ein.

Kritik ist weiterhin an der man-
gelnden Vereinheitlichung der Gut-
achten zu üben, ebenso an der Pflege-
geldsituation für behinderte Kinder
und an den noch uneinheitlichen
Schmerzengeldkatalogen.
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